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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann wegen
Rechtsverletzung gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
), und kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen,
wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Im angefochtenen Entscheid werden die für die Beurteilung wesentlichen Rechtsgrundlagen
zutreffend dargelegt. Es betrifft dies insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen und von
der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu den Begriffen der Erwerbsunfähigkeit (
Art. 7 ATSG ) und der Invalidität ( Art. 4 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 8 ATSG ),
insbesondere bei psychischen Gesundheitsschäden ( BGE 132 V 65 E. 3.4 S. 69; 131 V 49
E. 1.2 S. 50; 130 V 396 , je mit Hinweisen), zu den Voraussetzungen und zum Umfang des
Rentenanspruchs ( Art. 28 IVG ), zu den bei einer Neuanmeldung der versicherten Person
nach vorausgegangener rechtskräftiger Rentenverweigerung analog zur Revision ( Art. 17
ATSG ) anwendbaren Regeln (Art. 87 Abs. 3 f. IVV; vgl. BGE 134 V 131 E. 3 S. 132; 133
V 108 ; 130 V 64 und 71), zur Aufgabe der Ärzte (und gegebenenfalls auch anderer
Fachleute) im Rahmen der Invaliditätsbemessung ( BGE 132 V 93 E. 4 S. 99) sowie zum
Beweiswert und zur Würdigung ärztlicher Berichte und Gutachten ( BGE 134 V 231 E. 5.1
S. 232; 125 V 351 E. 3a S. 352). Darauf wird verwiesen.

E. 3.1
In Würdigung der medizinischen Unterlagen, namentlich der Expertise der Dres. med.
L.________ und E.________ vom 1./8. März 2011, gelangt die Vorinstanz zum Schluss,
der Beschwerdeführer sei aufgrund der degenerativen Veränderungen im unteren Bereich
der Lendenwirbelsäule und der Gonarthrose links aus neurochirurgischer Sicht zu 35 % in
der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt. Die vom Psychiater diagnostizierte depressive Reaktion
wegen Eheproblemen und finanziellen Schwierigkeiten und die anhaltende somatoforme
Schmerzstörung würden die Arbeitsfähigkeit dagegen nicht einschränken. Gesamthaft
betrachtet bestehe für eine körperlich leichte Beschäftigung eine 65%ige Arbeitsfähigkeit.
Das kantonale Gericht bestätigt den Anspruch auf eine Viertelsrente ab 1. Oktober 2010
unter Hinweis auf den von der IV-Stelle auf 44 % bezifferten Invaliditätsgrad.



E. 3.2.1
Die Tatsachenfeststellungen des kantonalen Gerichts, vorliegend insbesondere die aus den
medizinischen Akten gewonnene Erkenntnis, wonach eine 65%ige Arbeitsfähigkeit in einer
leidensangepassten Beschäftigung bestehe, ist im letztinstanzlichen Prozess grundsätzlich
verbindlich. Im Rahmen der eingeschränkten Sachverhaltskontrolle ( Art. 97 Abs. 1 BGG )
ist es nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die schon im vorinstanzlichen Verfahren im Recht
gelegenen medizinischen Berichte neu zu würdigen und die rechtsfehlerfreie
Sachverhaltsfeststellung des kantonalen Gerichts hinsichtlich der medizinisch begründeten
Einschränkung des Leistungsvermögens und des Ausmasses der trotz gesundheitlicher
Einschränkungen verbleibenden Arbeitsfähigkeit zu korrigieren (E. 1 hiervor).

E. 3.2.2
Soweit der Versicherte eine Verletzung des Gehörsanspruchs und der
Untersuchungsmaxime rügt, weil das kantonale Gericht seine Anträge auf Parteibefragung,
Einvernahme des behandelnden Psychiaters Dr. med. O.________, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie FMH, und Einholung eines weiteren psychiatrischen Gutachtens
"einfach ignoriert" habe, kann ihm nicht gefolgt werden. In diesem Zusammenhang muss
darauf hingewiesen werden, dass im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt, wenn die im Rahmen des
Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den
Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und
inhaltsbezogener Beweiswürdigung ( BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung
führen, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich ( BGE 126 V 353 E.
5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern (antizipierte
Beweiswürdigung; BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236 ; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S.
94). Der im Rahmen der antizipierten Beweiswürdigung erfolgte Verzicht auf die
beantragten Beweisabnahmen gibt keinen Anlass für ein Einschreiten, da sich der
angerufene Facharzt am 20. Juni 2011 bereits schriftlich zum Sachverhalt, namentlich zu
der aus seiner Sicht falschen Wiedergabe seiner telefonischen Angaben gegenüber Dr. med.
E.________ in der psychiatrischen Expertise vom 8. März 2011 sowie zur abweichenden
fachmedizinischen Einschätzung, geäussert hat und eine gerichtliche Befragung des
Beschwerdeführers keine weiteren Aufschlüsse zur Arbeitsfähigkeit geliefert hätte. Der
Beschwerdeführer weist zu Recht darauf hin, dass behandelnder und begutachtender
Psychiater von unterschiedlichen Diagnosen ausgehen. Dieser Umstand ist - entgegen den
Darlegungen in der Beschwerde - insofern von untergeordneter Bedeutung, als eine
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit in jedem Einzelfall unabhängig von der Diagnose
und grundsätzlich unbesehen der Ätiologie ausgewiesen und in ihrem Ausmass bestimmt
sein muss. Entscheidend ist die nach einem weitgehend objektivierten Massstab zu
erfolgende Beurteilung, ob und inwiefern der versicherten Person trotz ihres Leidens die
Verwertung ihrer Restarbeitsfähigkeit auf dem ihr nach ihren Fähigkeiten offen stehenden
ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch sozialpraktisch zumutbar und für die Gesellschaft
tragbar ist ( BGE 127 V 294 E. 4c S. 298 mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat ausführlich
dargelegt, aus welchen Gründen die Angaben des Dr. med. O.________ und des
Beschwerdeführers die Beweiskraft des psychiatrischen Gutachtens vom 8. März 2011
nicht in Frage zu stellen vermögen. Es lässt sich demgemäss nicht beanstanden, dass sie
nach umfassender Würdigung der ärztlichen Unterlagen davon ausgegangen ist, der



rechtserhebliche Sachverhalt sei genügend abgeklärt worden. Die Ausführungen in der
Beschwerdeschrift sind nicht geeignet, die Sachverhaltsfeststellung des kantonalen Gerichts
als offensichtlich unrichtig oder unvollständig erscheinen zu lassen.

E. 4
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65 Abs. 1 und Abs. 4 lit. a BGG). Der unterliegende
Beschwerdeführer hat die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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